
Nachdem der Angeklagte Fr. die Arbeiten am Standfut- 
ter hatte einstellen lassen und bei Bau- und Oberbau
leiter vorsprach, begingen die Angeklagten F. und K. 
eine weitere, sehr bedeutsame Pflichtverletzung; aller
dings begingen sie diese nicht vorsätzlich, wie das Be
zirksgericht ausgesprochen hat, sondern fahrlässig.
Zunächst zur Pflicht, wie sie für den Angeklagten F. 
bestand: Er erfuhr vom Angeklagten Fr., daß ein 
„Schwimmen“ des Mauerwerks am Standfutter aufge
treten war und Fr. die Arbeit am 18. November hatte 
einstellen lassen. Die Gefahr für die auf der Baustelle 
arbeitenden Werktätigen war also zunächst durch Maß
nahmen des Mitangeklagten Fr. gemäß § 2 Abs. 4 der 
AS АО 331/1* beseitigt worden, solange der Bau ein
gestellt blieb. Nunmehr hatten die Angeklagten F. und 
K. als Aufsichtführende zu entscheiden, ob weiterhin 
Gefahr von dem betreffenden Mauerwerkteil ausgeht 
und er daher abgerissen werden muß oder nicht, bevor 
das Standfutter weiter, d. h. höher gebaut wird. Das 
hat das Bezirksgericht zutreffend dargelegt. Der An
geklagte F. wußte, daß er am 13. November die be
schleunigte Fertigstellung des Bauwerks organisiert 
hatte. Schließlich war ihm bekannt, daß in der Zwi
schenzeit eine Frostperiode eingetreten war, aber wei
tergearbeitet worden war. Als langjähriger Fachmann 
in leitenden Funktionen auf dem Gebiet des Hochbaus 
kannte er auch die Verordnung über die Vorkehrungen 
über das Bauen im Winter, und es war ihm auch be
kannt, daß unter Frost bei Arbeiten mit kalten Stei
nen und kaltem Mörtel das Mauerwerk gefriert und 
kein Abbindeprozeß vonstatten geht.
Diese Zusammenhänge hat sich der Angeklagte F. nicht 
klargemacht, sonst wäre ihm bewußt geworden, daß 
es sich diesmal nicht um ein solches „Schwimmen“ des 
Mauerwerks handelte, wie es infolge nasser Steine, Re
genwetter und ähnlicher Umstände auf treten kann, das 
sich in aller Regel wieder behebt und von dem dann 
keine Gefahr mehr ausgeht. Er hat sich nicht bewußt 
gemacht, daß in den vergangenen Tagen ständig unter 
Frost gearbeitet worden war und daß die Steine und 
der Mörtel demzufolge sofort durchfroren waren und 
überhaupt nicht abbinden konnten. Für den Angeklag
ten F. ergab sich auf Grund dessen objektiv die Pflicht, 
selbst an Ort und Stelle das während der Arbeitspause 
eingetretene Ergebnis zu überprüfen oder durch die 
Staatliche Bauaufsicht des Betriebes prüfen zu lassen, 
wenn er bei genügendem Nachdenken nicht bereits in 
M. zu dem Ergebnis gelangt wäre, daß der „schwim
mende“ Abschnitt des Standfutters abgebrochen und 
neu gebaut werden muß. Das Oberste Gericht hat be
reits ausgesprochen, daß besondere Umstände die Kon
trolle eines Betriebsleiters oder leitenden Mitarbeiters 
an Ort und Stelle erfordern und er sich in solchen Fäl
len nicht nur auf die Berichterstattung der ihm unter
stellten Mitarbeiter stützen darf.
Eine Mindestmörtelfestigkeit von 20 %, die vor dem Ge
frieren erforderlich ist, damit der Mörtel nach dem 
Auftauen seinen Abbindeprozeß fortsetzt, konnte nicht 
erzielt werden, da tagelang ununterbrochen Frost 
herrschte. Der Kalk fror bereits an den Kübeln an, und 
Steine waren ebenfalls gefroren, bevor sie verarbeitet 
wurden.
In dem ungenügenden Nachdenken über die Ursache des 
„Schwimmens“ liegt die Schuld des Angeklagten F. be
gründet Dieses Verhalten muß als verantwortungslose 
Gleichgültigkeit i. S. von § 8 Abs. 2 StGB beurteilt wer
den, weil es keiner besonders großen Anstrengung be-
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dürft hätte, die Situation richtig zu erkennen. Die 
Gleichgültigkeit wird auch dadurch gekennzeichnet, daß 
seine eigene Anordnung, auf dieser Baustelle beschleu
nigt voranzukommen, erst wenige Tage zuvor gegeben 
worden war. Berührte ihn schon der Eintritt des Frost
wetters nicht, so mußten die Mitteilungen des Ange
klagten Fr. aber nun für ihn Alarmsignale sein. Da 
kann ihn auch nicht entschuldigen, daß er für sehr 
viele Baustellen verantwortlich war und sicherlich sehr 
angespannt gearbeitet hat. Wenn auch der Mitange
klagte Fr. als sehr zuverlässig bekannt war und als 
sehr erfahren im Schornsteinbau galt, hätte der Ange
klagte F. aber, wenn er sich die Zusammenhänge, ins
besondere ihre Ursachen, bewußt gemacht hätte, diese 
Entscheidung nicht von sich wegschieben und den Mit
angeklagten Fr. damit beauftragen dürfen. Fr. war nur 
Komplexbrigadier mit der Qualifikation eines Meisters. 
Er hat keine ingenieurtechnische Ausbildung. Schließ
lich mußte der Angeklagte F. auch daran denken, daß 
es sich in N. um einen besonders schlanken Schornstein 
handelte, und dabei die ihm genannten Mängel (Aus
bauchung des Mauerwerks sowie Vorhandensein eines 
Risses) beachten, wenngleich davon ausgegangen wer
den soll — wie mit der Berufung unter weiteren Sach
verständigenbeweis gestellt wird —, daß diese Mängel 
beim Schomsteinbau öfter in Erscheinung treten, ohne 
daß Einsturzgefahren daraus abzuleiten sind.
Die entscheidenden Pflichtverletzungen des Angeklag
ten F. sind demgemäß das Nichtanordnen des Winter
festmachens der Baustelle sowie das Sich-Nicht-Be- 
wußtmachen, daß das „schwimmende“ Mauerwerk un
ter Frost entstanden ist und nicht abbinden kann. 
Selbst dann, wenn Mörtel der vorgeschriebenen Quali
tät verwendet worden wäre, hätte der Abbindeprozeß 
in bezug auf das an den Frosttagen entstandene Mauer
werkstück nicht vor sich gehen können.
Aus den vorstehenden Darlegungen ergibt sich, daß 
sich der Angeklagte F. bei der Übertragung der Ent
scheidung über den Weiterbau des Standfutters auf Fr. 
seiner Pflichtverletzung infolge verantwortungsloser 
Gleichgültigkeit nicht bewußt war und diese daher 
fahrlässig beging (§ 8 Abs. 2 StGB).
Der Angeklagte K. hat im Zusammenhang mit der Ent
scheidung des Angeklagten F., den fraglichen Stand
futterabschnitt nicht selbst zu überprüfen, ebenfalls 
eine Pflichtverletzung begangen. In der Beweisauf
nahme wurde festgestellt, daß der Mitangeklagte Fr. 
ihm deswegen Vorwürfe gemacht hat, daß die Baulei
tung bzw. Oberbauleitung „bei Frost hat mauern las
sen“. Der Angeklagte K. brauchte also im Gegensatz 
zum Angeklagten F. nicht erst aus den Zusammenhän
gen zwischen seiner Anwesenheit auf der Baustelle am 
13. November und dem inzwischen eingetretenen Frost
wetter Schlüsse zu ziehen, sondern er war definitiv da
von in Kenntnis gesetzt, daß ein Teil des Mauerwerks 
bei Frost errichtet worden war. Er kannte die Einzel
heiten vom Mitangeklagten Fr. genauer als der Ange
klagte F. K. fehlten zwar spezielle Kenntnisse und Er
fahrungen im Schomsteinbau. Er ist aber Maurer von 
Beruf und war mehrere Jahre im Hochbau tätig. Seine 
Kenntnisse und Erfahrungen reichten daher aus, um zu 
wissen, daß unter Frost hergestelltes Mauerwerk keine 
Festigkeit erhält, nicht abbindet. Seine Pflichtverletzung 
besteht darin, daß er sich diese Tatsache trotz der Mit
teilungen des Angeklagten Fr. nicht bewußt gemacht 
und sich gleichzeitig damit auch nicht bewußt gemacht 
hat, daß die Entscheidung seines übergeordneten Lei
ters F. fehlerhaft ist, die Entscheidung über die Fort
setzung des Standfutters dem Mitangeklagten Fr. allein 
zu übertragen.
Zur Verantwortung des Angeklagten K. im Verhältnis 
zu der des Mitangeklagten F. ist bei der Pflichtverlet-
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